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Was ist das richtige Strafmass? 
 
Sachverhalt: 
 
Ein angetrunkener, zu schnell fahrender Automobilist kommt auf einer Autostrasse zwischen 
zwei Dörfern ins Schleudern und fährt in eine fünfköpfige Familie hinein, die sich auf einer 
Velotour befindet. Eines der Kinder stirbt, der Vater wird lebensgefährlich verletzt und ist 
seither querschnittgelähmt. 
Das Bezirksgericht findet den Autofahrer der fahrlässigen Tötung sowie der fahrlässigen 
schweren Körperverletzung für schuldig und verurteilt ihn zu einer bedingten Gefängnisstrafe 
von zehn Monaten und einer Busse von 1000 Franken (zuzüglich der amtlichen Kosten). 
Ergebnis dieses Urteils sind emotionale Reaktionen in den Leserbriefspalten der 
Regionalpresse mit Überschriften wie «Skandalurteil» oder «Lächerliches Strafmass». 
Die Justiz (Bezirksgerichtspräsident Christoph Keller und der zuständige Staatsanwalt André 
Zürcher) reagiert in einem Gespräch mit der regionalen Presse wie folgt: 
Das Urteil ist aus Sicht von André Zürcher durchaus schuldangemessen. Der Staatsanwalt 
sieht deshalb keinen Grund, das Urteil des Bezirksgerichts an das Kantonsgericht 
weiterzuziehen – ein Recht übrigens, das gemäss kantonaler Strafprozessordnung der 
betroffenen Familie nicht zustehen würde. 
Der Bezirksgerichtspräsident ist überrascht von den Reaktionen Unbeteiligter. Im Interview 
führt Keller aus: «Die schwierigste Frage für uns Richter ist doch jene nach der 
Angemessenheit der Strafe: Was können wir dem Angeklagten konkret vorwerfen? In 
unserem Fall fuhr der Mann angetrunken mit 0,89 Promille und einer Geschwindigkeit von 
110 km/h, gerät ins Schleudern und rast in eine Velofahrergruppe. Das Gericht muss jetzt 
das Fehlverhalten einer Person beurteilen, einen Vorfall, der nur wenige Sekunden gedauert 
hat. Auf die Folgen des Fehlverhaltens stellt sowohl das Gesetz als auch ein Gericht als 
Anwender dieses Gesetzes nur beschränkt ab.» Dies sei ein Ausfluss des Wechsels vom 
Erfolgsstrafrecht zum Schuldstrafrecht, sagt Keller. Danach wird nicht primär auf das Opfer, 
sondern auf den Täter geschaut. Christoph Keller glaubt übrigens nicht, dass hohe Strafen 
generalpräventiv wirken, d.h. geeignet sind, Übertretungen zu verhindern. «Einem 
Delinquenten geht es in erster Linie darum, nicht erwischt zu werden.» Ein Urteil von zehn 
Monaten Gefängnis ist zudem, gemäss den Ausführungen von Keller, kein mildes Urteil, 
auch wenn es bedingt ausgesprochen worden ist. Eine bedingte Strafe sei nämlich die 
herausragendste Möglichkeit, spezialpräventiv zu wirken, d.h. einen bestimmten 
Delinquenten hinsichtlich seines künftigen Verhaltens zu beeinflussen. Abschliessend nimmt 
der Bezirksgerichtspräsident zu dem in vielen Leserbriefen geforderten Führerscheinentzug 
Stellung: «Der Führerscheinentzug ist nicht Sache des Gerichtes», stellt er klar. «Ein ‹Billett-
Entzug› wird zwar von den Betroffenen durchaus als Strafe empfunden, aus rechtlicher Sicht 
handelt es sich dabei in unserem Kanton jedoch um eine Administrativmassnahme, für die 
das kantonale Strassenverkehrsamt und nicht das Bezirksgericht zuständig ist.»  
Lösen Sie die nachstehenden Fragen zu diesen Ausführungen. 
 
a) Wie beurteilen Sie das Strafmass gemäss Ihrem persönlichen Empfinden? 
 
b) Wie ist das Strafmass aufgrund der massgebenden StGB-Artikel zu beurteilen? 
 
c) Wie wäre der Täter unter einem Erfolgsstrafrecht bestraft worden? 
 
d) Suchen Sie nach Gründen, weshalb eine Bestrafung nach den Grundsätzen des 

Schuldstrafrechts als gerechter angesehen wird. 
 
e) Welches ist gemäss den Ausführungen des Bezirksgerichtspräsidenten der Unterschied 

zwischen der general- und der spezialpräventiven Wirkung einer Strafe? 
 
f) Wie beurteilen Sie persönlich die beiden unter e) genannten Wirkungen einer Strafe? 

1/1© Saxer, Tobler, Rüfenacht: Basiswissen Recht. Versus Verlag. Zürich. 2008.  
Darf zusammen mit dem Lehrmittel „Basiswissen Recht“ im Unterricht verwendet werden. 


	Was ist das richtige Strafmass?

